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Anschreiben  
lt. Verteiler 
 
 
 
 
 
 
Gesetz zur Neuregelung des Besoldungs- und Beamtenv ersorgungsgesetzes vom 
26. Januar 2012 –  
Information für die Beamtinnen, Beamten, Richterinn en und Richter  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Gesetz zur Neuregelung des Besoldungs- und Beamtenversorgungsrechts vom 26. 
Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153) tritt am 1. März 2012 in Kraft. Die grundlegende 
Zielsetzung liegt in der redaktionellen Gesetzeskonsolidierung des Besoldungs- und Beam-
tenversorgungsrechts als Landesrecht. Damit werden insbesondere die bisherigen Best-
immungen des Bundesbesoldungsgesetzes - Überleitungsfassung Schleswig-Holstein -, 
des Landesbesoldungsgesetzes Schleswig-Holstein, des Gesetzes über die Gewährung 
vermögenswirksamer Leistungen und des Beamtenversorgungsgesetzes - Überleitungs-
fassung Schleswig-Holstein - und eine Reihe von Verordnungen redaktionell zusammenge-
fasst.  
 
An die Stelle dieser Bestimmungen treten ab 1. März 2012 
das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein (SHBesG)  und  
das Beamtenversorgungsgesetz Schleswig-Holstein (SHBeam tVG). 
 
Die Gesetze enthalten dazu punktuelle materielle Änderungen, die nachstehend skizziert 
werden. Wegen weiterer Informationen wird auf die auf der Internetseite des Finanzminis-
teriums eingestellten Hinweise vom 26. Januar 2012 verwiesen.  
 
A) Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein (SHBesG) - A rt. 1 des Gesetzes -   

 

1. Umstellung auf Erfahrungsstufen und Erfahrungsze iten bei der Bemessung des 
Grundgehalts (§§ 28 und 41 SHBesG)  
 

Die Bemessung des Grundgehalts richtet sich ausdrücklich nach der dienstlichen Erfah-
rung. Betroffen sind die Besoldungsordnung A, die Besoldungsgruppen R 1 und R 2 und 
die noch vorhandenen Beamtinnen und Beamten der (auslaufenden) Besoldungsordnung 
C. Es erfolgt eine Umstellung auf sog. „Erfahrungsstufen“. Die Vorschriften treten an die 
Stelle der bisherigen Regelungen in § 27, § 28 und § 38 BBesG -ÜfSH -. 
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Diese Änderungen betreffen im Ergebnis insbes. die Fälle, in denen erstmals ab 1. März 
2012 ein Dienstverhältnis bei einem Dienstherrn im Geltungsbereich des SHBesG begrün-
det wird. Die vorhandenen Beamtinnen und Beamten bzw. Richterinnen und Richter wer-
den gem. Art. 2 gesetzlich in die der bisherigen Stufe betragsmäßig entsprechende Erfah-
rungsstufe übergeleitet (vgl. gesonderte Ausführungen zur Überleitung). Die Besol-
dungstabellen sind im Wesentlichen unverändert geblieben (vgl. Anlagen).  
 
Der Aufstieg in den Erfahrungsstufen beginnt zukünftig grundsätzlich in der ersten Stufe 
des jeweiligen Einstiegsamtes der Laufbahn. Bestimmte vor dem Eintritt in das Beamten-
verhältnis liegende Zeiten sind bei der Festsetzung der Erfahrungsstufe anzurechnen (z. B. 
hauptberufliche Zeiten im öffentlichen Dienst, Wehr- und Zivildienst, Kindererziehungszei-
ten) oder können angerechnet werden (z. B. „förderliche“ hauptberufliche Zeiten außerhalb 
des öffentlichen Dienstes oder Promotionszeiten).   
 
Fälle einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge aus dem Beamten- oder Richterverhältnis o-
der Unterbrechungen führen grundsätzlich zu einem Aufschieben des weiteren Aufstiegs in 
den Erfahrungsstufen. Dies gilt wiederum nicht für besondere Zeiten wie z.B. der Kinderer-
ziehung, Pflege naher Angehöriger, Wehr- und Zivildienst oder aber sonstige Zeiten einer 
Beurlaubung, die im dienstlichen oder öffentlichen Interesse liegen.  
 
Die bisherigen Grundsätze des leistungsbezogenen Stufenaufstiegs (Möglichkeit einer 
Leistungsstufe oder Aufstiegshemmung) sind in das neue Recht übernommen. 
 
Überleitung der vorhandenen Beamtinnen und Beamten gem. Art. 2 § 3: 
 
Die Regelung beinhaltet eine den Besitzstand umfassend wahrende Überleitung aus 
der bisherigen Stufe in die betragsmäßig entsprechende „Erfahrungsstufe“. Die in der bis-
herigen Stufe verbrachte Zeit wird für den weiteren Stufenaufstieg berücksichtigt. Der Be-
sitzstand wird damit sowohl in Bezug auf das aktuelle Grundgehalt als auch in Bezug auf 
den weiteren Stufenaufstieg und damit das erzielbare Lebenszeiteinkommen gewahrt. (In 
Bezug auf das Bezügeniveau ergibt sich somit in keinem Fall eine Verschlechterung). 
 
Für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung A, die zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Gesetzes noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben, beginnt der zeitliche 
Stufendurchlauf in der jeweils ersten Erfahrungsstufe (im Wesentlichen also in den Besol-
dungsgruppen A 6 und A 7) unmittelbar ab 1. März 2012. Entsprechendes gilt für Beamtin-
nen und Beamte, die noch nicht das 23. Lebensjahr vollendet haben, in Bezug auf den Be-
ginn des Erfahrungsstufenaufstiegs in Stufe 2 ab 1. März 2012. Eine Änderung der Bezüge 
zum 1. März 2012 ergibt sich hieraus nicht.  
Für Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen A 12 bis A 14 die bis zum 29. Febru-
ar 2012 Bezüge aus der (zukünftig entfallenden) Stufe 3 erhalten, erfolgt eine Zuordnung 
zu der Erfahrungsstufe Stufe 4, in der der weitere Erfahrungsstufenaufstieg ab 1. März 
2012 beginnt. Für Richterinnen und Richter der Besoldungsgruppen R 1, die bisher Bezü-
ge aus der bisherigen Stufe 1 erhalten, erfolgt eine Zuordnung zu der (betraglich höheren) 
neuen Erfahrungsstufe 1, in der der weitere Erfahrungsstufenaufstieg ab 1. März 2012 be-
ginnt.  
 
2. Weitere punktuelle Änderungen  

-  In der Auslandsbesoldung finden zukünftig die Bestimmungen des Bundes Anwendung 
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(dynamischer Verweis). Sofern sich daraus eine Verringerung der Auslandsbezüge 
ergibt, steht eine auf max. 2 Jahre befristete Besitzstandszahlung zu. 

-  Amtsanwältinnen und Amtsanwälte erhalten ab 1. März 2012 die Allg. Stellenzulage.  
-  Der Familienzuschlag steht zukünftig auch dann in voller Höhe zu, sofern bei Teilzeit-

beschäftigung die Ehegatten oder Lebenspartner gemeinsam den Beschäftigungsum-
fang einer oder eines Vollzeitbeschäftigten erreichen.  

-  In der Professorenbesoldung haben sich partielle Modifikationen ergeben (u. a. Mög-
lichkeit einer Wissenschaftstransferzulage sowie erweiterte Besitzstandszulagen bei 
einem Wechsel von der C in die W-Besoldung). Zur Professorenbesoldung werden im 
Übrigen in Ansehung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Feb-
ruar 2012 ggf. gesonderte gesetzliche Folgerungen gezogen.  

- Die bislang in § 46 BBesG ÜfSH geregelte Verwendungszulage entfällt. Eine Über-
gangsregelung sieht das Gesetz nicht vor. 

- Bei Teilzeit mit ungleichmäßiger Arbeitszeitverteilung (z.B. Sabbatjahr) werden Zula-
gen, deren Voraussetzung an die tatsächliche Ausübung der zulagenfähigen Tätigkeit 
anknüpfen, jeweils entsprechend der tatsächlichen Arbeitszeit gewährt.  

 
B) Beamtenversorgungsgesetz Schleswig-Holstein (SHB eamtVG) – Art. 3   
 
Das SHBeamtVG orientiert sich an einem Musterentwurf der Länder der Norddeutschen 
Kooperation und löst das bisherige BeamtVG - ÜFSH ab. Es enthält partielle Modifikatio-
nen, insbesondere für Versorgungsfälle ab Inkrafttreten des Gesetzes. Neben Regelungen, 
die den Verwaltungsvollzug betreffen, seien folgende materielle Änderungen angeführt: 
 
- Zeiten vor der Vollendung des 17. Lebensjahres werden als ruhegehaltfähige Dienstzeit 

berücksichtigt 
- Das Mindestruhegehalt gilt nun auch für Beamtinnen und Beamte mit langen Freistel-

lungsphasen (Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung ohne Dienstbezüge). 
- Das Höchstruhegehalt beim Unfallruhegehalt wird auf 71,75 % abgesenkt (nur bei Unfäl-

len ab 1. März 2012). 
- Renten aus der Alterssicherung der Landwirte werden bei Überschreitung der maßge-

benden Höchstgrenzen wie andere gesetzliche Renten bei der Anrechnungsregelung auf 
die Versorgung einbezogen. 

- Die einmalige Unfallentschädigung bei einem „qualifizierten Dienstunfall“ wird deutlich 
angehoben. 

- Einsatzzeiten „in Krisengebieten“ können als ruhegehaltfähige Dienstzeit doppelt berück-
sichtigt  werden. 

 
Die Dienststellen werden gebeten, dieses Schreiben den Beamtinnen und Beamten 
bzw. Richterinnen und Richtern in geeigneter Weise zur Kenntnis zu geben. 
 
Die obersten Landesbehörden sind gebeten, den ihrer Aufsicht unterstehenden sonstigen 
Dienstherren (soweit nicht schon in dem Verteiler berücksichtigt) dieses Schreiben zuzulei-
ten. 
 
Mit freundlichem Gruß 
gez. Tilo von Riegen 
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2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Beso ldungsordnung B 

 

Besoldungsgruppe   

B 1 5501,16 

B 2 6389,81 

B 3 6766,01 

B 4 7160,03 

B 5 7612,10 

B 6 8038,98 

B 7 8454,24 

B 8 8887,04 

B 9 9424,42 

B 10 10622,35 

B 11 11523,34 
 

3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Beso ldungsordnung W 
 

(Monatsbeträge in Euro) 
     

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  3830,36 4367,02 5289,94 
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